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Baderegeln

1. Vor Betreten des Schwimmbeckens muss aus hygienischen Gründen mit Seife 
 geduscht werden.

2. Die Schwimmhalle und der Gang zwischen den Umkleidekabinen und Kleiderschränken
 dürfen aus hygienischen Gründen nicht mit Schuhen betreten werden.

3. Bitte schließen Sie alle Kleidungsstücke in den vorgesehenen Schränken ein. 
 Für Wertsachen stehen am Eingang Schließfächer zur Verfügung.

4. Im Lehrschwimmbecken darf nicht vom Beckenrand ins Wasser gesprungen werden.

5. In der Schwimmhalle darf weder gegessen noch getrunken werden, noch dürfen 
 Glasflaschen in die Halle mitgenommen werden. Im Frankenbad kann im Raum unter der
 Tribüne gegessen und getrunken werden.

6. Kinder dürfen erst nach Erhalt des Seepferdchen-Abzeichens außerhalb des 
 Schwimmkurses in den großen Schwimmbecken schwimmen.

7. Die Duschen, die Kabinen und die Fönplätze sind sauber zu hinterlassen.

8. Die Schwimmhalle darf nur in Badekleidung betreten werden.

9. Es darf nur in Badekleidung aus Synthetik gebadet werden.

10. Frauen und Mädchen ab 12 Jahren tragen einen einteiligen Badeanzug  und eine 
 Gymnastik- oder Caprihose.

11. Männer und Jungen ab 12 Jahren tragen knielange Badehosen.

12. Aus Rücksichtnahme auf die anderen Badegäste, aus Kostengründen und nicht zuletzt 
 aus ökologischen Gründen sollte nicht länger als 7-10 min. geduscht werden.

13. Aus hygienischen Gründen sollten Frauen und Mädchen mit länger als schulterlangem Haar,
 das Schwimmbecken nur mit zusammengebundenen Haaren betreten.

14. Jungen bzw. Mädchen dürfen nur bis zur Vollendung des 4. Lebensjahres beim 
 Frauen- bzw. zum Männerschwimmen mitschwimmen.

15. Den Anweisungen der Aufsichtspersonen, der Vorstandsmitglieder und der vom 
 Vorstand beauftragten Mitglieder ist Folge zu leisten.




